
Zweckverband

ßig verankerten Recht und der Ehrenpflicht 
der Bürger der DDR zum Schutze des 
Friedens, des sozialistischen Vaterlandes und 
seiner Errungenschaften (Art. 23).
Die Aufgaben der örtlichen Volksvertretun
gen und ihrer Organe auf dem Gebiet der ZV 
sind im GöV festgelegt (§§ 2, 34, 48, 68). Die 
generelle Verantwortung der örtlichen Volks
vertretungen läßt sich wie folgt zusammen
fassen:
- Sie sichern, daß die in Gesetzen und ande

ren Rechtsvorschriften festgelegten Auf
gaben der ZV entsprechend den spezifi
schen örtlichen Verhältnissen in ihrem 
Territorium verwirklicht werden. Dabei 
sind alle örtlichen Reserven zu nutzen.

- Sie gewährleisten in ihrem Territorium, 
daß der Schutz der Bürger vor den Folgen 
von Katastrophen und militärischen Ag
gressionshandlungen organisiert und die 
notwendigen Voraussetzungen geschaf
fen werden, die der Rettung der Bürger 
und der Hilfeleistung, der Behebung bzw. 
Milderung eingetretener Schäden sowie 
von Störungen des öffentlichen Lebens 
dienen.

- Sie setzen im Rahmen der Leitung und 
Planung der ihnen unterstellten Bereiche 
solche ZV-Maßnahmen durch, die die 
weitestgehende Aufrechterhaltung des 
staatlichen, wirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Lebens bei Katastrophen 
und im Verteidigungszustand gewährlei
sten.

Die Abgeordneten nehmen über die kollekti
ve Beratung und Beschlußfassung erforderli
cher Maßnahmen in der Tagung der Volks
vertretung, über die Umsetzung spezifischer 
Aüfgaben in den Kommissionen sowie durch 
ihr massenpolitisches Wirken gemeinsam mit 
den anderen gesellschaftlichen Kräften in den 
Arbeitskollektiven und Wohngebieten an der 
Erfüllung der Aufgaben der ZV teil. Insbe
sondere geht es darum, die Bereitschaft der 
Bürger zur Mitwirkung in der ZV zu fördern 
(—» Wehrerziehung).
Eine besondere Stellung bei der Leitung der 
ZV haben die Vorsitzenden der örtlichen Rä
te. Als Leiter der ZV des jeweiligen Territo
riums haben sie das Recht, den Leitern der 
ZV in den Kombinaten, Betrieben, Einrich
tungen und Genossenschaften sowie den Bür

gern auf der Grundlage zentraler Festlegun
gen Weisungen und Auflagen zu erteilen, die 
der einheitlichen Vorbereitung und Durch
führung von Aufgaben der ZV im Territo
rium dienen.
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Planung).
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sammenarbeit von Städten und Gemeinden, 
an der sich auch Betriebe, Genossenschaften 
und Einrichtungen beteiligen können.
Z. dienen der gemeinsamen Lösung von Auf
gaben auf bestimmten Gebieten der gesell
schaftlichen Entwicklung, insbesondere auf 
wirtschaftlichem Gebiet. Die Rechtsgrundla
ge für ihre Bildung und Tätigkeit stellt § 69 
GöV dar. Der Beitritt ist freiwillig. Z. werden 
durch übereinstimmende Beschlüsse der 
Volksvertretungen der am Beitritt interes
sierten Städte und Gemeinden gebildet. Das 
Statut des Z. bildet die spezifische Rechts
grundlage, auf der sich die gleichberechtigte 
Zusammenarbeit der Mitglieder vollzieht. 
Der Gründungsbeschluß enthält die Willens
übereinstimmung der Volksvertretungen, 
den Z. zu gründen, und die Verpflichtung, 
sich entsprechend den im Statut getroffenen 
Festlegungen aktiv an der Arbeit des Verban
des zu beteiligen. Die Beteiligung von den je
weiligen Räten nicht unterstellten Betrieben, 
Genossenschaften und Einrichtungen an Z. 
kann über den Abschluß von Vereinbarungen 
oder Verträgen oder in der Form einer direk
ten Mitgliedschaft erfolgen.
Bewährt haben sich Z. auf den Gebieten der 
Dienstleistungen und Reparaturen, der 
Stadt- und Gemeindewirtschaft, des Straßen
wesens, der Baureparaturen und Werterhal
tung, Gebäudewirtschaft, Naherholung sowie 
auf weiteren Gebieten, die im Verant
wortungsbereich der Staatsorgane der Städte 
und Gemeinden liegen. Ziel der Zusammen
arbeit im Z. ist es, im Interesse einer Verbes
serung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Werktätigen die häufig zersplitterten Ka
pazitäten an Grundfonds auf dem entspre
chenden Gebiet zusammenzuführen und sie 
so rationeller zu nutzen bzw. gemeinsam wei-
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